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Einleitung 

Der Wegfall des Ost-West-Gegensatzes hat mit dazu beigetragen, daß die intema-
tionale Staatengemeinschaft besser auf gewaltsame Konflikte und die Verletzung 
fundamentaler Menschenrechte reagieren kann. Die wachsende Bedeutung des Si-
cherheitsrates ist dabei unübersehbar. Als er im April 1991 zum Schutz der Kurden 
und Schiiten im Irak eingriff, haben seine Maßnahme neben vielen politischen Dis-
kussionen auch rechtliche Fragen ausgelöst. Ist ein solches Vorgehen des Sicher-
heitsrates rechtmäßig? Kann er militärische Maßnahmen auch zum Schutz von 
Menschenrechten ergreifen? Die Entwicklungen im ehemaligen Jugoslawien sowie 
das Eingreifen des Sicherheitsrates in Somalia und Rwanda haben diese Frage er-
neut in den Vordergrund der Diskussion gerückt. 

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sah und sieht sich der Frage gegen-
übergestel\t, ob er bei massiven Menschenrechtsverletzungen als ultima ratio militä-
rische Maßnahmen ergreifen und notfalls auch einen tiefen Einschnitt in die Ach-
tung der Souveränität des betroffenen Staates riskieren soll. Die vorliegende Arbeit 
setzt sich damit auseinander, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen 
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen militärische Maßnahmen zum Schutz der 
Menschenrechte ergreifen kann und ob dies noch mit dem grundlegenden Prinzip 
der Achtung der Souveränität der Staaten vereinbar ist. Ausgangspunkt der Ausein-
andersetzung ist die Charta der Vereinten Nationen. 

Militärische Maßnahmen des Sicherheitsrates sind nur eine Möglichkeit der Ver-
einten Nationen, um auf massive Verstöße gegen grundlegende Menschenrechte zu 
reagieren. Doch sie verdienen deswegen besondere Aufmerksamkeit, weil sie auf 
der einen Seite unter Umständen das einzige effektive Mittel zur Beendigung der 
Menschenrechtsverstöße sein können~ auf der anderen Seite können sie aber auch 
sehr viele Opfer verlangen. In der Charta der Vereinten Nationen (CHVN) stehen 
dem Sicherheitsrat unterschiedliche Formen zur Verfügung, mit militärischen Maß-
nalunen zu reagieren. Diese sollen zunächst kurz dargestellt werden, bevor anschlie-
ßend auf die Voraussetzungen für das Ergreifen militärischer Maßnahmen näher 
eingegangen wird. Der Überblick soll deutlich machen, was es heißt, dem 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Kompetenz zuzusprechen, mit militäri-
schen Maßnahmen gegen einen Staat vorzugehen. 

Die Menschenrechte haben in den intemationalen Beziehungen an Bedeutung 
gewonnen. Ihr Schutz war zur Zeit des Völkerbundes sehr schwach ausgestaltet. Le-
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diglich vereinzelt gab es Schutz für bestimmte Minderheiten. 1 Dies hat sich ent-
scheidend durch die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 verändert. 
Seitdem ist die Zahl der intemationalen Übereinkommen zum Schutz der Men-
schenrechte, die überwiegend unter der Ägide der Vereinten Nationen entstanden 
sind, ständig angewachsen2 Die wirtschaftlichen Verflechtungen und die Fort-
schritte in der Infonnationstechnologie und ihre Verbreitung sowie der steigende 
grenzüberschreitende Personenverkehr bewirken, daß schwerwiegende Menschen-
rechtsverletzungen in einem Staat nicht olme Auswirkungen auf die anderen Staaten 
bleiben. Die intemationale Staatengemeinschaft setzt sich zunehmend mit Men-
schenrechtsverletzungen in anderen Staaten auseinander. Die verst~rkten Eingriffe 
des Sicherheitsrates in inteme Konflikte spiegeln das in der Staatengemeinschaft 
bestehende erhöhte Interesse wider. 

Wenn der Sicherheitsrat aus humanitären Grtinden mit militärischen Maßnahmen 
in einem Staat eingreift, dann stellt sich jedoch die Frage, ob ihm in solchen Fällen 
nicht durch das Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten 
eine unüberwindliche Schranke gesetzt wird.' In Artikel 2 Ziffer 7 CHYN heißt es, 
daß "aus dieser Charta ... eine Befugnis der Vereinten Nationen zum Eingreifen in 
Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates 
gehören, ... , nicht abgeleitet werden kann." Das Verbot hat seinen rechtlichen 
Grund in dem für das Völkerrecht gnmdlegenden Prinzip der Achtung der staatli-
chen Souveränität. Dies beinhaltet, allgemein gesprochen, die innen- und außenpoli-
tische Gestalnmgsfreiheit der Staaten. Das Verbot der Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten soll die Staaten vor Intervention und Domination schützen. Nicht 
eindeutig ist bisher, welche Bereiche zu den inneren Angelegenheiten der Staaten 
gehören. Die kleineren und mittleren Staaten haben immer wieder auf die Gefahr 
der Auflösung des Verbotes durch ein zu enges Verständnis der inneren Angelegen-
heiten hingewiesen. Andererseits würde ein zu weites Verständnis dazu führen, daß 
die Staaten absolut frei in der Ausübung ihrer Jurisdiktion wären. Sie könnten inner-
halb ihrer Staatsgrenzen Menschenrechte verletzen, Massaker anrichten und sich 
des Genozids schuldig machen, olme daß von außen dagegen vorgegangen werden 
könnte. Angesichts der Entwicklungen im Menschenrechtsschutz und des veränder-
ten Bewußtseins in der intemationalen Staatengemeinschaft gegenüber Verstößen 
gegen die Menschenrechte stellt sich die Frage, wieweit der Menschenrechtsschutz 
noch zu den inneren Angelegenheiten der Staaten gezählt werden kann und ein 

I Hierzu Clark. 61; Humphrey. Hwn3ll Rights. II f.; ders., UN Charter, 39; RusselllMuther, 323. 
1 Siehe die Übersicht 7I.Ill1 Stand des internationalen Menschenrechtsschutzes ein Jahr nach der in Wien 

abgehaltenen Weltkonferenz über Menschenrechte in : Vereinte Nationen 42 (1994), 118 ff. 
, Dazu Delbrlick. EinmischlUlg - ja oder nein? Was die Vereinten Natiooen dürfen, Evangelische 

Kommentare. Monatsschrift ZllID Zcitgeschehen in Kirche lUld Gesellschaft 25 (1992), 22 ff. 



Einleitung 17 

Eingreifen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen damit im Grundsatz ausge-
schlossen wäre. 

Eine der grundlegenden Veränderungen in der Charta der Vereinten Nationen 
gegenüber der Völkerbundsatzung ist die Bewahrung des Friedens durch ein zentra-
les Organ. Im Gegensatz zu dem dezentralisierten System der Völkerbunds atzung 
wird dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in Kapitel VII CHVN die Kompe-
tenz zugewiesen, Zwangsmaßnahmen zu ergreifen, um den Weltfrieden und die in-
ternationale Sicherheit zu wahren und wiederherzustellen.4 Die an der Gründung der 
Vereinten Nationen beteiligten Staaten haben Zwangsmaßnahmen zur Erhaltung des 
internationalen Friedens und der Sicherheit für notwendig gehalten, die sich auch 
gegen Mitglieder der Vereinten Nationen richten können. Das Verbot der Einmi-
schung in die inneren Angelegenheiten in Artikel 2 Ziffer 7 CHVN läßt eine Aus-
nahme zu, wenn der Sicherheitsrat Maßnahmen nach Kapitel VII CHVN zur Siche-
rung des Weltfriedens anordnet. Der genannte Artikel fährt im zweiten Halbsatz 
fort: "die Anwendung von Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII wird durch diesen 
Grundsatz nicht berührt". Diese Ausnahmeregelung setzt voraus, daß der Sicher-
heitsrat mindestens eine Bedrohung des Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit gemäß Artikel 39 CHVN feststellt. Um mit militärischen Maßnahmen nach 
Kapitel VII CHVN gegen schwerwiegende Verstöße gegen die Menschemechte 
vorgehen zu können, ist zu klären, ob diese als Bedrohung des Friedens qualifiziert 
werden können. 

Dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wurde nach den negativen Erfahrun-
gen mit der schwachen Stellung des Völkerbundrates weites Ermessen für die Ent-
scheidung eingeräumt, Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VII CHVN zu ergreifen. 
Die Großmächte erhielten durch das Vetorecht bei den Entscheidungen eine stärkere 
Position als die anderen Gründungsmitglieder. Dies hat zu der Auffassung geführt, 
daß der Sicherheitsrat als politisches Organ der Vereinten Nationen seine Entschei-
dungen frei treffen könne, ohne dabei an das Recht gebunden zu sein. Die Verab-
schiedung der Resolution 748 (1992), mit der der Sicherheitsrat Sanktionen gegen 
Libyen erläßt, damit es zwei libysche Staatsangehörige ausliefert, die für das Atten-
tat auf die Pan-Am-Maschine über dem schottischen Lockerbie gerichtlich zur Ver-
antwortung gezogen werden sollten, hat die Frage nach den rechtlichen Grenzen für 

• Voraussrt2lm.gfiir Zwang;ma&.ahmen nach Artikel 16 der Völkerbundsatzung war, daß ein Mitglied 
zum Krieg geschritten war. In diesem Fall mußte der Rat den anderen Mitgliedern vorschlagen, welche 
Maßnahmen zu ergreifen waren, um den Verpflichtungen Achtung zu verschaffen (Artikel 16 Absatz 2 
Völkerbundsatzung). Text der V ölkerbWldsatzung in Auszügen bei Meyn, Kriegsverbot Wld Gewaltver-
bot, in: Delbrück (HIsg.), Friedensdokumente aus fünf JaluhWlderten, Abrüstung, KriegsvemütlDlg, 
RüstlDlg.<dcootrolle, Erster Teilband, 1984. 

2 Gading 


